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Anlage 4 779

(Bewilligungsbehörde)

(Anschrift des Zuwendungsempfängers)

Ort/Datum......

Fernsprecher:

Kennziffer: ....

Förderzusage

Betr.: Zuwendungen des Landes NRW;
hier:

Bezug: Ihr Antrag vom

1. Ihr Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung
der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage:

(Bezeichnung der Anlage)

ist derzeit noch nicht abschließend entscheidungsreif.

2. Hiermit gebe ich Ihnen jedoch die Zusage gemäß § 38 VwVfG. NW., spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach
Bekanntgabe (§ 41 VwVfG. NW.) dieses Bescheides einen Zuwendungsbescheid zu erteilen, wenn Sie mir bis dahin eine
Bescheinigung vorlegen-, aus der hervorgeht, daß die zu fördernde Maßnahme in wesentlichen Teilen begonnen worden
ist. Sollte mir diese Bescheinigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe der Förderzusage vorgelegt
werden, erlischt diese Zusage (auflösende Bedingung nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG. NW.).


